
auf anderen Fachgebieten im Zusammenhang mit der 
Sicherung der Gesetzlichkeit erwachsen.

In der Aussprache stellte sich heraus, daß der Vor
sitzende der Kommission selbst keine Klarheit über die 
eigentlichen Aufgaben der Kommission hatte. Eine 
Anleitung durch die Ständige Kommission des Bezirks
tags war zwar vorgesehen, ist jedoch nidit erfolgt, weil 
diese Kommission selbst nicht arbeitsfähig 1st.

Bei der Durchsicht des Protokolls des Kreistags und 
des Rates konnte nicht festgestellt werden, inwieweit 
der Kreistag bzw. der Rat sich bisher mit der Arbeit 
der Ständigen Kommissionen befaßt hat und wie die 
Ständigen Kommissionen bei der Vorbereitung der Rats- 
bzw. Kreistagsvorlagen mitgewirkt haben.

Bei den anderen an der Aussprache Beteiligten stellte 
sich ebenfalls heraus, daß sie bisher losgelöst von den 
Beschlüssen der Volksvertretung gearbeitet haben. 
Auch zwischen den Organen der Volkspolizei, Justiz 
und Staatsanwaltschaft erfolgte keine gemeinsame 
Festlegung der Schwerpunktaufgaben auf der Grund
lage der Beschlüsse der Volksvertretungen. Diese waren 
nur dem Kreisstaatsanwalt bekannt, der sie mit den 
anderen Organen nicht auswertete. Die Mitarbeiter der 
Volkspolizei erklärten, daß sie ihre Hauptaufgabe bis
her in einer hohen Aufklärungsquote gesehen haben. 
Von den im Kreis vorhandenen Problemen und Schwer
punkten hatten sie wenig Kenntnis. Das Verhältnis 
zwischen der Volkspolizei und der Ständigen Kommis
sion wird am deutlichsten in der Bemerkung des Lei
ters der Ermittlungsorgane, daß sie bei dieser Bespre
chung endlich einmal den Vorsitzenden der Ständigen 
Kommission kennengelernt hätten. Der amtierende 
Direktor des Kreisgerichts gestand offen ein, daß das 
Gericht mit der Ständigen Kommission kaum Kontakt 
hatte. Die Beschlüsse des Kreistages bzw. des Rates 
waren ihm nicht bekannt.

Einen ähnlichen Zustand wie bei der Kommission 
Innere Angelegenheiten, Volkspolizei und Justiz trafen 
wir bei der Ständigen Kommission Bau- und Woh
nungswesen an. Auch hier war eine mehr oder weniger 
schematische Aufgabenstellung festzustellen. Die Mit
glieder dieser Kommission kamen zwar regelmäßig zu 
Sitzungen zusammen, jedoch waren von acht Mit
gliedern nur selten mehr als drei anwesend, so daß 
keine Beschlußfähigkeit gegeben war. In ihrer Tätig
keit befaßte sich die Kommission vorwiegend mit der 
Entgegennahme von Berichten und der Durchführung 
von Plankontrollen. Eine konkrete Analyse der Pro
bleme im Baugeschehen wurde nicht vorgenommen. 
Aus diesen Gründen mußte die Arbeit der Kommission 
auch formal bleiben. Obwohl die Ständige Kommission 
erkannte, daß der Bezirk Potsdam und somit auch der 
Kreis Oranienburg im Verhältnis zu anderen Bezirken 
in den Bauleistungen weit zurückliegt, wurde die Ar
beit nicht auf die Erforschung der Ursachen konzen
triert. Die niedrige Arbeitsproduktivität des Kreisbau
betriebes war ebenfalls bekannt. Bei einer richtigen 
Arbeitsweise hätte man zu dem Ergebnis kommen 
müssen, daß die wesentlichsten Mängel in der schlech
ten Leitungstätigkeit der Betriebsleitung und der unge
nügenden Arbeit mit den Bauarbeitern, z. B. fehlende 
Unterstützung bei der Anwendung von Neuerer-Metho
den, zu suchen sind. Dies bestätigte sich in einer 
Beratung mit Brigadieren und Polieren des Kreisbau
betriebes, an der wir teilnehmen. — Mit diesen und 
weiteren Fragen hätte sich die Ständige Kommission 
Bau- und Wohnungswesen befassen und versuchen 
müssen, Veränderungen herbeizuführen.

Dasselbe gilt für die Ständige Kommission Innere 
Angelegenheiten, Volkspolizei und Justiz sowie für das 
Gericht, die Staatsanwaltschaft und die Volkspolizei. 
Obwohl der Kreistag das Bauwesen als einen Schwer
punkt im Kreis herausgestellt hatte, haben diese 
Organe nicht erkannt, daß auch sie mit ihren Mitteln 
an der Lösung dieser Aufgabe mitarbeiten müssen. Es 
wäre erforderlich gewesen, daß zunächst die beiden 
Ständigen Kommissionen eine gemeinsame Beratung 
über die zu koordinierende Arbeit durchgeführt hätten. 
Während die Ständige Kommission Bau- und Woh
nungswesen die technisch-wirtschaftlich organisatori
schen sowie die ideologischen Ursachen der vorhande
nen Mängel im Kreisbaubetrieb hätte untersuchen
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müssen, hätte die Ständige Kommission Innere Ange
legenheiten, Volkspolizei und Justiz zu überprüfen 
gehabt, inwieweit z. B. Verletzungen der Betriebs
prämienordnung, der Verordnung über das Erfindungs
und Vorschlagswesen, der Bestimmungen über die 
Produktionsberatungen usw. Vorlagen.

Das bedeutet nicht etwa, daß die Kontrolle der Ein
haltung bzw. Durchführung der gesetzlichen Bestim
mungen eine spezielle Aufgabe der Ständigen Kom
mission ist. Auch in der staatlichen Verwaltung ist 
jeder Mitarbeiter für die Einhaltung der Gesetzlichkeit 
auf seinem Arbeitsgebiet verantwortlich, obwohl die 
Staatsanwaltschaft als spezielles Organ die oberste 
Aufsicht über die Einhaltung der Gesetzlichkeit ausübt.

Für den Kreisstaatsanwalt hätte das Bauwesen als 
Schwerpunkt im Kreis Veranlassung sein müssen, 
unter Zugrundelegung des Schwerpunktplanes der 
Obersten Staatsanwaltschaft für das II. Halbjahr 1958 
sowie der Schlußfolgerungen aus dem V. Parteitag der 
SED ebenfalls die Einhaltung der Gesetzlichkeit auf 
diesem Gebiet zu überprüfen. Ähnlich verhält es sich 
mit der Aufgabenstellung der Volkspolizei, die auf der 
zentralen Arbeitstagung der Leiter der U-Organe bei 
der HVDVP herausgearbeitet wurde.

Gerade an diesem Beispiel ist klar Ersichtlich, daß es 
bei der Lösung dieser so wichtigen Aufgabe keine Zu
sammenarbeit der einzelnen Organe gegeben hat. Das 
liegt begründet in einem gewissen Ressortgeist, der noch 
in den betreffenden Organen vorherrscht. Jeder hat 
nur sein eng begrenztes Fachgebiet gesehen und ist 
seinen Weg für sich gegangen, ohne darüber nachzu
denken, daß der Aufbau des Sozialismus schneller von
statten geht, wenn alle Organe des Staatsapparates 
Zusammenarbeiten.

Um den neuen Arbeitsstil auch in diesen Organen 
durchzusetzen, sind eine Reihe von Veränderungen in 
der künftigen Zusammenarbeit erforderlich. Als erste 
Maßnahme wurde entsprechend unserer Anregung 
festgelegt, daß alle Organe schnellstens über die Be
schlüsse der Volksvertretung sowie des Rates informiert 
werden. In regelmäßigen Zusammenkünften von Ver
tretern der Staatsanwaltschaft, des Gerichts und des 
Untersuchungsorgans wird gemeinsam über die zu 
lösenden Aufgaben beraten werden. Das bedeutet, daß 
die Arbeit in weitestem Umfang koordiniert wird. 
Jedoch darf nicht der Zustand eintreten, daß beispiels
weise das Gericht bzw. die U-Organe die Aufgaben 
übernehmen, die sieh aus dem Gesetz über die Staats
anwaltschaft ergeben, oder daß umgekehrt die Staats
anwaltschaft die Aufgaben der anderen Organe aus
führt. Durch die Zusammenarbeit dürfen die Grenzen 
der eigenen Verantwortungsbereiche nicht verwischt 
werden.

Die zentralen Organe der Justiz, der Staatsanwalt
schaft und der Volkspolizei müssen ihre Tätigkeit 
ebenfalls überprüfen. Wenn von den Organen im Kreis 
und im Bezirk verlangt wird, daß sie ihre Arbeit bei 
Schwerpunktaufgaben koordinieren, so muß dies erst 
recht für die zentralen Organe gelten, damit bereits 
in der zentralen Aufgabenstellung eine Zersplitterung 
vermieden wird. Dasselbe trifft für die einzelnen zen
tralen Dienststellen innerhalb ihrer Abteilungen zu, 
z. B. darf in der Obersten Staatsanwaltschaft die Aus
wertung der Ministerratsbeschlüsse, die von besonderer 
Bedeutung sind, nicht allein mit der Abteilung V erfol
gen, sondern ist mit allen Fachabteilungen vorzuneh
men.

Alle zentralen Organe müssen in ihrer Instrukteur
tätigkeit darauf hinwirken, daß der neue Arbeitsstil 
in den nachgeordneten Organen verwirklicht wird. Das 
setzt voraus, daß jeder Instrukteur die Lage in seinem 
Kreis bzw. Bezirk genau kennt, daß er weiß, welche 
Schwerpunkte die zuständige Volksvertretung für ihr 
Territorium herausgearbeitet hat, damit er die Zusam
menarbeit der Justizorgane mit den örtlichen Macht
organen zur Lösung dieser Schwerpunkte organisieren 
kann5. Entscheidend für die Durchsetzung des neuen 
Arbeitsstils ist die unmittelbare Arbeit mit den sozia
listischen Organen, um auch an Ort und Stelle Ver
änderungen herbeizuführen.

5 vgl. Windisch auf S. 839 dieses Heftes.


